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Gedanken über einen Text von Thomas A. Becker, NZZ 6.1.16:

Moral ist Privatsache.
oll der Staat bestimmen, 

was seine Bürger als mora-

lisch gut zu finden haben? Soll er 

die freie Marktwirtschaft so re-

gulieren, dass sich die Unterneh-

men nach einem ethischen Mass-

stab der sozialen Verantwortung 

zu benehmen haben? Es sei ein 

unheilvoller Trend, den der Staat 

und das Recht zu bemühen als 

«Vehikel der Mehrheitsmoral». 

Es mache sich ein sanfter Pater-

nalismus breit, welcher aus den 

Absichten von vielen Gesetzes-

initiativen spreche. Etwa die 

Konzernverantwortungsinitiati-

ve, die den global tätigen Unter-

nehmen vorschreiben will, ver-

bindliche Sorgfaltspflichten 

wahrzunehmen und Umwelt- wie 

Menschenrechte zu respektieren 

bei ihren Geschäften vor allem in 

den Ländern des globalen Sü-

dens. Es geht in dieser Volksin-

itiative darum, die Konzerne auf 

die Wahrung ihrer sozialen Ver-

antwortung zu verpflichten, mit 

mehr Transparenz der Finanz-

flüsse und der Rechenschaftsab-

legung. 

nverkennbar sind auch die 

staatlichen Interventions-

absichten auf den Feldern der 

Prävention: Suizidrate und Straf-

taten sollen sinken, die Ernäh-

rung der Bevölkerung sich ver-

bessern mit Kampagnen, Alko-

holprävention, Tabak. Der Staat 

wird immer mehr zum Vorkämp-

fer einer besseren, gesünderen, 

gerechteren und menschlicheren 

Welt. Das Recht werde zuneh-

mend eingesetzt, um die morali-

schen Einstellungen der Bürger 

zu beeinflussen, um sie zu erzie-

hen, in dem der Staat warnt, 

empfiehlt, erwartet, nahe legt, 

aber auch konkret gesetzlich 

festsetzt. Das schreibt Thomas 

Becker in der NZZ vom 6.1. Er 

widersetzt sich dieser neuen Mo-

ralisierung von Recht und Poli-

tik, dass er als Mittel dagegen 

nur den totalen Widerstand sieht, 

die Moralabstinenz. Der Autor 

begründet mit Immanuel Kant 

diese komplett entgleiste Rolle 

des Staates. Kant lehnte die Tu-

gendzumutungen des Polizei- 

und Wohlfahrtstaates ab und be-

steht auf der Trennung von 

Recht und Moral. Der Staat solle 

sich auf die Wahrung der Ord-

nung beschränken und keinen 

Zugriff auf die moralische Innen-

steuerung der Bürger erhalten. 

Moral sei Privatsache. 

n der Trennung zwischen 

Recht und Moral steckt der 

Freiheitsbegriff der liberalen Ge-

sellschaft, und diese kantische 

Trennung, dass der Staat die Fin-

ger von Gesinnungen lassen soll, 

ist in der Tat eine der zentralen 

Errungenschaften der Moderne. 

Sie kann aber nicht das Feigen-

blatt sein für eine Freiheit, die 

sich über ethische Massstäbe 

hinwegsetzt, Moralabstinenz ist 

kein Freipass zum «links schnore 

und rächts läbe». Und für die 

Wirtschaft sollen möglichst we-

nig Regulierungen, wenig recht-

liche Rahmen gelten, damit man 

unbehelligt hinterziehen, über-

vorteilen, ausbeuten kann? Alles 

Privatsache! 

ch bin froh darüber, dass sich 

der für Staat eine gerechtere 

Weltordnung engagiert; dass wir 

der Bundesverfassung eine Prä-

ambel vorangestellt haben; in der 

Schweiz weiterhin zur Men-

schenrechtskonvention stehen 

und am humanitären Völkerrecht 

mitgewirkt haben, und ich hoffe, 

dass der Staat weiterhin mit ei-

nem den Problemen angepassten 

Rechtsrahmen das friedliche, ge-

rechte und rücksichtsvolle Zu-

sammenleben fördert. Die Balan-

ce dafür muss immer wieder neu 

ausgehandelt werden, aber die 

Abtrennung der Moral als Privat-

sache ist gar kein Ausweg.
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